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Ihre Eingabe vom 16.11.2022  
 
 
Sehr geehrter Herr Wurth, 

 

für Ihre Eingabe vom 16.11.2022 bedanke ich mich.  

 

Frau Ministerin Dr. Wahlmann hat mich geben, Ihnen auf Ihre Eingabe zu antworten, in 

welcher Sie unter Hinweis auf den Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 90/Die Grü-

nen die schnelle Überarbeitung des Gemeinsamen Runderlasses des Justiz- und des 

Innenministeriums zur „Anwendung des § 31a Abs. 1 BtMG und Bearbeitung von Er-

mittlungsverfahren in Strafsachen gegen Betäubungsmittelkonsumentinnen und Betäu-

bungsmittelkonsumenten“ vom 14.12.2020 – 4208–401.83 – fordern.  

 

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, plant die Bundesregierung ausweislich ihres Eckpunk-

tepapiers bisher lediglich, Erwerb und Besitz von Genusscannabis bis zu einer Höchst-

menge von „20 bis 30 Gramm“ zum Eigenkonsum und den privaten Eigenanbau „in be-

grenztem Umfang“ zu legalisieren. Eine konkretere Festlegung auf einen Grenzwert, die 

sich wirkungsgleich innerhalb der Regelungen der Landesjustizverwaltungen zur An-

wendung von § 31a BtMG umsetzen ließe, liegt noch nicht vor.  
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Hinzu kommt, dass das Bundesverfassungsgerichts seit seiner Grundsatzentscheidung 

vom 09.03.1994 (BVerfGE - 2 BvL 43/92) vor dem Hintergrund von Art. 3 Abs. 1 GG ex-

plizit eine im Wesentlichen einheitliche Praxis der Staatsanwaltschaften bei der Anwen-

dung von § 31a BtMG fordert. Diese sicherzustellen, ist Aufgabe der Landesjustizver-

waltungen, worauf auch die Bundesregierung in dem genannten Eckpunktepapier noch 

einmal ausdrücklich hingewiesen hat.  

 

Im Rahmen der 93. Herbstkonferenz haben sich die Justizministerinnen und Justizmi-

nister deshalb noch einmal mit der Anwendungspraxis der Regelung des § 31a Absatz 

1 BtMG befasst und mit der Unterstützung Niedersachsens einen Erfahrungsaustausch 

mit dem Ziel der Zusammenstellung eines umfassenden Kataloges von möglichen Krite-

rien für eine Anwendung des § 31a Absatz 1 BtMG beschlossen. Hieran wird sich Nie-

dersachsen beteiligen und die Ergebnisse des Erfahrungsaustauschs bei der an- 

schließend zu prüfenden Neufassung der Allgemeinverfügung zur Anwendung des  

§ 31a Abs. 1 BtMG und zur Bearbeitung von Ermittlungsverfahren in Strafsachen gegen 

Betäubungsmittelkonsumentinnen und Betäubungsmittelkonsumenten berücksichtigen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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